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Für Pflanzenkosten und jährliche Wertdiffe-
renz werden baumartenspezifische branden-
burgübliche Standardwerte4 zu Grunde gelegt 
(Tabelle 2).

3.2.2	 Zuwachsverlust	der	Pflanzen
Stirbt die Pflanze durch einen Verbiss-, Fege- 
oder Schlagschaden nicht ab, sondern wird 
sie lediglich in ihrem Wachstum zurückge-
worfen, ist der Zuwachsausfall zu ersetzen.  

In Tabelle 3 befinden sich Hilfswerte zur Be-
wertung des jährlichen Zuwachsverlustes, 
wobei sich die Hektarsätze für die Entschädi-
gung von vollflächigem Schaden aus der Mul-
tiplikation mit den Standardpflanzenzahlen 
ableiten lassen.

Die Entschädigungswerte berechnen sich auf 
der Grundlage der Zahl der geschädigten Ein-
zelbäume aus:

Kiefer Eiche Buche Douglasie Fichte
Pflanzkosten	(Pflanze	+	Pflanzung)5 0,54 € 1,26 € 1,17 € 1,30 € 1,11 €
jährliche Wertdifferenz6 0,15 € 0,64 € 0,86 € 0,74 € 0,23 €

Kiefer Eiche Buche Douglasie Fichte
finanzieller	Nachteil	je	Pflanze 0,15 € 0,64 € 0,86 € 0,74 € 0,23 €
finanzieller	Nachteil	je	ha 1.220 € 4.182 € 5.606 € 1.770 € 814 €

Tabelle 2

Tabelle 3

5) 	Für	die	Berechnung	der	Kosten	von	Pflanzen	und	Pflanzung	wurden	als	übliche	Sortimente	die	Angaben	der	Waldbau-
Richtlinie	2004	„Grüner	Ordner“	der	Landesforstverwaltung	-	Kapitel	4	Waldverjüngung,	Tabelle	2	-	Empfehlungen	für
Pflanzensortimente	-	zu	Grunde	gelegt	und	die	entsprechenden	Sortimente	aus	den	Baumschulangaben	ausgewählt.

6) 	Die	mittlere	jährliche	Wertdifferenz	wurde	aus	den	Angaben	der	Forstbaumschulen	zu	den	Kulturkosten	in	den	verschie-
denen Altersphasen hergeleitet.

Entschädigung = Pflanzenzahl * finanzieller Nachteil je Pflanze

Entschädigung = Flächenanteil * Flächengröße * finanzieller Nachteil je ha

bzw. bei flächiger Berechnung auf der Grundlage der geschädigten Flächenanteile aus:
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